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Walter Kucera

Die Landwirtschaft und die neue WTO-Runde

Einleitung

Der WTO-Vertrag ist der Rahmen für die Handels-, Agrar- und teilweise Steuerpolitiken der 144 Mitgliedstaaten. Ziel der Regierungen in der WTO ist die schrittweise Beseitigung von Zöllen und Einfuhrbeschränkungen für alle Waren im Rahmen eines Regelwerkes. 

Sinkende Handelshemmnisse führen zur Erhöhung des Handels, der Konzentration der Produktion an den günstigsten Standorten und zu allen damit verbundenen Problemen. Dies erleichtert das weltweite Agieren von Unternehmen und fördert die Spezialisierung sowie die Vernetzung der Volkswirtschaften. Dabei gibt es Gewinner und Verlierer. Letzteres negieren die Regierungen in der WTO.

Angesichts der von den Regierungen gleichzeitig verfolgten Ziele zur Erhaltung der Umwelt, zur Reduktion der Treibhausgase und zur (auch in der Präambel des  WTO-Vertrages erwähnten) Nachhaltigkeit kann ihre Position durchaus als widersprüchlich beurteilt werden.

· Trotz des Zieles des WTO-Vertrags – die maximale Handelsförderung – hält er (wie schon sein Vorläufer GATT) – den Schutz vor der Einschleppung von Krankheiten und Schädlingen für wichtiger als Handelsinteressen und erlaubt ebenso wie zur Absicherung technischer Normen und Handelsmarken Einfuhrbeschränkungen. Ein Eingehen auf diese würde den Rahmen dieses Beitrags allerdings sprengen.

· Die multinationalen Unternehmen zeigten an der neuen Runde erst spät Interesse. Sie erreichten bereits in der Uruguay-Runde (UR) die Zollfreiheit bei Bier, harten Getränken, Pharmazeutika, Zellulose, Land- und Baumaschinen, medizinischen Geräten und Apparaten, Produkten der Informationstechnologie und die Harmonisierung der Chemiezölle.

· Das Ergebnis der Uruguay-Runde sah die Aufnahme weiterer Verhandlungen in den Bereichen Landwirtschaft, Dienstleistungen und über die Ausgestaltung des internationalen Registers für geografische Ursprungsbezeichnungen für Wein und Spirituosen ab Anfang 2000 vor ("built-in agenda").

Um die Lage der EU und damit der europäischen Landwirtschaft besser bewerten zu können, werden in der Folge Positionen der Staaten(gruppen) beleuchtet. 
Ebenso wird auf die Ministerdeklaration eingegangen, die eine Leitlinie für die Verhandlungen bildet. Dabei steht die Landwirtschaft im Mittelpunkt. Andere Themen werden kursorisch mitbehandelt.

1. Anfangspositionen

· Die Cairns-Gruppe
) (CG) forderte eine auf die "in-built agenda" beschränkte Runde       (ergänzt um die weitere Senkung der Industriezölle) und als "Anzahlung" für allfällige      Zugeständnisse in anderen Bereichen den frühen Abschluss der Agrarverhandlungen. Die EU lehnte dieses Konzept ab.

· Erstmals griffen die in mehreren Staatengruppen vereinigten Entwicklungsländer (EL) nachhaltig in die Vorbereitung der Runde aktiv ein. Sie  lehnten sie ab und forderten (unter der Führung Indiens) die Lockerung der Ergebnisse der UR für die EL bei gleichzeitiger Verschärfung der Regeln für Industriestaaten, bei Landwirtschaft entlang der von der CG vorgezeichneten Linie.

· Die EU forderte ein "umfassende Runde", die zu neuen WTO-Verpflichtungen bei Landwirtschaft, Dienstleistungen, Industriezöllen und zur besseren Absicherung  geografischer Herkunftsbezeichnungen sowie bei den von der EU (und teilweise auch von den USA) vertretenen "neuen Themen" führen soll, (wie die Zusammenhänge Handel/Umwelt, Investitionen, Wettbewerb). 

· Die USA wollten die neue Runde auf aus ihrer Sicht erfolgversprechende Themen beschränken. Für sie stand eindeutig die Eröffnung neuer Verhandlungen im Vordergrund und nicht der Inhalt der Ministererklärung.

· Im Zentrum der Auseinandersetzungen über Landwirtschaft steht die Agrarpolitik der EU (und jene Japans, Koreas, der Schweiz und Norwegens). Ihr schärfster Gegner ist seit Beginn der UR die CG, unterstützt von den EL. Die USA haben nur teilweise gleiche Interessen wie die CG.

2. Basis der Agrarverhandlungen

· Art. 20 WTO-Agrarabkommen (AoA) ist die Grundlage der Anfang 2000 wieder aufgenommenen Verhandlungen. Er sieht unter Berücksichtigung der nicht-handels-bezogenen Anliegen und der Sonderbehandlung der EL die wesentliche und fortgesetzte Senkung von Stützung und Schutz der Landwirtschaft im Rahmen eines langfristigen Reformprozesses in Richtung auf ein marktorientiertes Handelssystem vor.

· Die EU sieht damit die Senkung von Außenschutz, "interner Stützung" und Ex​port​subventionen bei Wahrung der Multifunktionalität als vorgegebenen Teilschritt an.

· Die CG sieht das AoA als Kompromiss über eine Zwischenlösung an und fordert das Auslaufen der "Diskriminierung der Landwirtschaft" mit dem Ziel der Abschaffung aller landwirtschaftlichen Sonderregelungen. Deshalb fordert sie mit dem Ende der Übergangszeit (nach Abschluss der neuen Runde) die Beseitigung aller Formen von Exportsubventionen und produktions- oder preisbeeinflussenden Stützungen sowie die radikale Senkung des Außenschutzes.

· Zu den EU-Erstattungen, -Zöllen und -Direktzahlungen im Rahmen der Marktordnungen ("blue-box") haben  die USA ähnliche, aber weniger weit gehende Forderungen. Sie bestehen aber gemeinsam mit der EU auf einer weiterhin unlimitierten "green-box",  wollen sie ausbauen und ihre Bedingungen neu gestalten, um derzeit „grün" notifizierte US-Stützungen auch künftig vor WTO-Streitschlichtungsverfahren zu schützen. Über die Umgestaltung des Maßstabes der "internen Stützung" (AMS) wollen sie ihr internes Stützungsniveau unverändert beibehalten und jene, die ihre Landwirtschaft höher stützen, zu massiven Senkungen zwingen. Nichts wollen die USA an ihren Exportgarantien verändern. 

· EU, CG und EL fordern gemeinsam die Einbeziehung der massiv gestützten US-Exportgarantien und -kredite in neue Regeln für Exportsubventionen. Dazu lag schon für die Umsetzungsperiode der UR ein Verhandlungsauftrag vor. Er wurde von den USA erfolgreich blockiert. Zusätzlich verlangen EU, CG und EL die Miterfassung anderer Praktiken (wie die Bindung von Nahrungsmittelhilfelieferungen an kommerzielle Lieferungen).

3. Agrarteil der Ministererklärung

· Er enthielt keine konkreten Senkungsziele, versuchte allen Gruppen einigermaßen gerecht zu werden und wurde daher von allen als unbefriedigend bewertet. Die Minister bestätigten die bereits in die Verhandlungen eingebrachten Vorschläge und damit alle bisherigen Positionen. Deshalb ist derzeit auch kein Kompromiss in Sicht. Die Verhandlungen fußen weiterhin auf Art. 20 AoA.

· Damit erreicht die CG die Neufassung des Mandates für die Agrarverhandlungen und die Festschreibung konkreter Verhandlungsziele nicht. Die EU konnte keine Verankerung der "nicht-handelsbezogenen Anliegen" (Multifunktionalität) erreichen, die als Vereinbarung über eine Beschränkung künftiger Senkungen interpretiert werden könnte. Voll hat sie sich bezüglich des "single under-taking" (Annahme der Ergebnisse der Verhandlungen als Gesamtpaket) durchgesetzt. Die formelle Annahme und Inkraftsetzung der Agrarverhandlungen kann damit erst zusammen mit den übrigen Bereichen erfolgen.

· Das einzige konkreter formulierte Endziel (eine Konzession an die CG, die USA und die EL) stand im Mittelpunkt der Konfrontation: " ... reductions, with the view to phasing out, all forms of export subsidies;...". Die EU konnte die Streichung der Erwähnung des  "phasing out" nicht durchsetzen. Der von ihr erreichte einleitende Satzteil (Aussage: das Ergebnis der Verhandlungen wird nicht präjudiziert) hat geringe Bedeutung. Mit ihrer harten Haltung zu dieser Frage machte aber die EU klar, dass die Beseitigung der Exportsubventionen abgelehnt wird, weil sie nur schrittweise Veränderungen akzeptiert.

Termine

Die Minister setzten den Beginn (Anfang 2002) und das Ende der neuen Runde (Ende 2004) fest. Bei Einhaltung dieser Termine, der Annahme der Ergebnisse durch eine Sonderministerkonferenz im Frühjahr 2005 und bei Abschluss der Ratifikationen bis Ende 2005 wäre die Inkraftsetzung frühestens zum 1.1.2006 möglich. Für den Agrarbereich wurde die Einigung über die "Modalitäten" (Inhalt des künftigen AoA) für Ende März 2003 verankert und die Vorlage konkreter Angebotslisten (bedingt vorhergehender Einigung über Inhalte und Senkungshöhen) vor der 5. WTO-Ministerkonferenz (4. Quartal 2003).

Dieser unrealistische Zeitplan entspricht exakt der CG-Forderung und bedeutet eine Niederlage der EU. Sie akzeptierte damit das Junktim zwischen der Weiterbehandlung der von ihr verfolgten "neuen Themen" und dem Ergebnis der Agrarverhandlungen somit implizit ihrer Verwendung als "Anzahlung" auf das Endresultat.

Bei den bestehenden Divergenzen sind Einigungen über Inhalte des künftigen AoA und über Ausmaß der Senkungen binnen (de facto) weniger als 15 Monaten unwahrscheinlich. Die    5. Ministerkonferenz wird daher nur den dann vorliegenden Verhandlungsstand zur Kenntnis nehmen können. Sie wird offen lassen ob, wann und was aus den von der EU durchgesetzten analytischen Prozessen zu den "neuen Themen" in die Endverhandlungen aufgenommen wird. Letztlich kann dies auch zu ihrer Nichtbehandlung führen. Damit wird auch der Abschluss der neuen Runde hinausgeschoben.

Selbst bei exakter Einhaltung des Zeitplanes hat die neue Runde keinen Einfluss auf den Review und die weitere Umsetzung der Agenda 2000, wohl aber für ihren Nachfolger. Auch der erste Teil der EU-Erweiterung dürfte noch vor oder zum 1.1.2006 in Kraft treten. Ebenso wäre die wahrscheinliche Laufzeit der noch in parlamentarischer Verhandlung stehenden US-Farm Bill zu einem guten Teil abgedeckt. 

Modalitäten

Gemeint ist der Inhalt des künftigen AoA. Es werden in der Folge strittige, daher Konsens erfordernde, Themen berührt:

Außenschutz

· Ausgangsbasis weiterer Zollsenkungen (Vertrags- oder Anwendungsniveau)

Die US-Forderung bei weiteren Senkungen von den Anwendungszöllen auszugehen, entscheidet die Zukunft des EU-Getreidemarktes. Auf Grund der in der UR vereinbarten Sonderformel liegt bei Hartweizen der EU-Anwendungszoll bei Null und bei Backweizen wenig höher. Bei anderen Getreiden liegen die Anwendungszölle unterschiedlich tief unter dem Vertragsniveau. Senkungen der Interventionspreise vermindern die maßgebliche Preisschwelle und damit die Getreidezölle.

Ein Abschluss auf Basis der US-Forderung würde die noch bestehenden Getreidezölle weit über das zu erwartende Ausmaß vermindern. Die Zollfreiheit zumindest für Hartweizen, wahrscheinlich aber auch für Backweizen wäre dann auf Dauer fixiert. Auch bei den anderen Weizenqualitäten und sonstigen Getreiden würde der Außenschutz wesentlich weiter reduziert werden als bei Heranziehung der Vertragszölle. 

· "Spitzenzölle"

Die aus der Tarifikation (Umwandlung der Abschöpfungen in fixe Zölle) der UR hervorgegangenen Zölle gelten für nahezu alle Marktordnungswaren. Sie wirken prohibitiv und beschränkten die Einfuhr auf die vereinbarten Zollkontingente (ZK). 

Die USA fordern eine Zollsenkung auf das für ZK geltende Niveau. Damit würden Sie am Ende der Umsetzungsphase entfallen. Die EU-Drittlandzölle würden bei allen tarifizierten Marktordnungswaren um 2/3 sinken bei unbeschränkten Importvolumina, auf Grund der bestehenden ZK bei Weizen auf die Zollfreiheit und bei Rindfleisch auf 20 %.

· Mindestmarktzutritt

Er gilt für tarifizierte Waren, sofern die Einfuhren unter 5 % der Inlandserzeugung lagen. Mit der Osterweiterung steigt die interne EU-Produktion drastisch. Gleichzeitig wird der bisherige Handel zwischen EU und den Beitretenden (und unter ihnen) zum Binnenhandel. Schon um die dann sich ergebenden 5 % zu erreichen,  werden die EU-ZK für Drittstaaten deutlich erhöht werden müssen. Die Erhöhung dieser Schwelle wird gefordert. 

· Senkungshöhe

Es ist zumindest mit einer Wiederholung der UR (36 %, mindestens 15 %) zu rechnen. Für bestimmte Produktbereiche könnte auch die generelle Beseitigung von Zöllen resultieren. Kanada blieb in der UR mit einem solchen Vorschlag für Ölsaaten, -schrote und Öle erfolglos, verfolgt aber diese Linie weiter.

"Interne Stützung"

Hauptthemen: Beibehaltung der heutigen Klassifizierung, Fortführung der unterschiedlichen Behandlung der 3 Kategorien, ihre Bedingungen, Fragen ihrer Beschränkung, Bewertung, Senkungshöhe, Friedensklausel. 

· „green-box“

EU und die USA beharren auf der unlimitierten "green-box". Die USA suchen ihre Erweiterung und die Lockerung ihrer Bedingungen. Die EU unterstützt sie. CG und EL forderndie Einbeziehung der in die "green-box" fallenden Direktzahlungen (EU: vor allem ÖPUL) in künftige Beschränkungen der "internen Stützung".

· AMS

Der zur Bewertung der produktionswirksamen "internen Stützung" entwickelte Maßstab umfasst die "blue-box" und die "amber-box", fußt auf den Weltmarktpreisen 1986/88, multipliziert ihren Unterschied zu den laufenden internen Preisen (EU: Interventionspreise) mit dem aktuellen Produktionsvolumen und schließt bestimmte Zahlungen (wie Marktordnungsprämien) oder Begünstigungen (z.B. Zinsstützungen) ein. 

Die USA fordern interne Maßnahmen bis zu einem festzulegenden Prozentsatz vom Produktionswert der Landwirtschaft zu begrenzen und außer Streit zu stellen. Die von ihnen ventilierten 10 % entsprechen nahezu exakt ihrem AMS ab 2000 (19,1 Mrd. Euro), das sie 2000 zu rund 90 % ausnützten. Die USA benötigen dringend eine neue Formel, wollen sie Konsequenzen für die US-Landwirtschaft abwenden. 

Das EU-AMS ab 2000 (67,16 Mrd. Euro) entspricht ca. 30 % des Produktionswertes der  Landwirtschaft. Nach dem US-Vorschlag hätte die EU ihre "interne Stützung" um rund 2/3 zu senken. Auch wenn der Nettoeffekt der Agenda 2000 dieses Ausmaß vermindert (Senkung des EU-AMS um 12,4 Mrd. Euro), hätte die EU wesentlich höhere Auswirkungen zu tragen als die USA. Sie müssten nur Vorkehrungen treffen, um ihr heutiges AMS nicht zu überschreiten.

CG und Entwicklungsländer unterstützen die US-Linie. Sie sehen darin die Möglichkeit ihre eigenen, unter dem US-Niveau liegenden internen Maßnahmen vor Streitfällen zu schützen. Sie erwarten dadurch eine derartige Aufweichung der Agrarpolitik der EU, dass ihre Erzeugung bedeutend und nachhaltig sinkt, wodurch ihr wichtigster Markt laufend mehr importieren müsste. 

· „blue-box“

Im AMS enthaltene an Produktionsbeschränkungen gebundene Zahlungen an Bauern wurden in der UR von Senkungen ausgenommen. Nach Einstellung der Ausgleichszahlungen für Flächenbeschränkungen haben die US ihr Interesse an der „blue-box“ verloren und fordern nun ihre Einbeziehung in künftige Senkungen der "internen Stützung". Die CG fordert ihre Beseitigung. Die EU lehnt dies ab. 

· Exportsubventionen

Sie sind Voraussetzung für über den Weltmärkten liegenden Inlandspreisen. Sie sind daher auch für Österreich wichtig, obwohl unsere landwirtschaftlichen Ausfuhren vor allem in die EU und die Beitrittskandidaten gehen. Wären wegen des Entfalls der Erstattungen große EU-Exportstaaten gezwungen ihre heute nach Drittstaaten gehenden Mengen im Binnenmarkt abzusetzen, wäre dies nur über Preisdruck durchsetzbar. Wer dies negiert, befürwortet die Senkung der Einkommen der Bauern in den weniger wettbewerbsfähigen Regionen der EU, u.a. Österreichs. 

Die EU hat ihre Erstattungen über das von der UR vereinbarte Niveau hinaus reduziert. 1998/99 (letzte Notifikation) nützte sie die damals zulässigen Budgetlimits nur zu 67 % aus (mit 5,61 Mrd. Euro bei 8,31 Mrd. Euro erlaubten). Bei Raps, Rohtabak und Olivenöl gewährte die EU keine Erstattungen, benötigt aber die Möglichkeit, solche zu gewähren bei allen anderen Waren, um die Märkte im Gleichgewicht zu halten.

Die WTO-Verpflichtungen verhindern neue Einfuhrbeschränkungen, selbst für Ausgleich des Rückganges zulässiger Erstattungen. Senkungen der EU-internen Preise ermöglichen eher erstattungsfreie Ausfuhren, abhängig von den Weltmarktnotierungen und der $/Euro-Relation. Beide sind von der GAP und der Landwirtschaft nicht beeinflussbar.

Den Konnex zu den bisher ungeregelten subventionierten Exportkrediten und 
-garantien und zum Missbrauch der Nahrungsmittelhilfe zur Förderung kommerzieller Ausfuhren sehen nur die USA nicht und wollen beide Themen ausklammern.

· Friedensklausel

Die Ende 2003 auslaufende Friedensklausel verhindert Streitschlichtungsverfahren. Daher blieben viele Fragen der Zuordnung und damit der Vertragskonformität heutiger interner Maßnahmen und bei Exportsubventionen ungeklärt. Nach ihrem Auslaufen droht die CG entsprechenden Verfahren einzuleiten, um EU und USA unter Druck zu setzen, heutige Maßnahmen ihrer Agrarpolitiken aufzugeben.

Am Beginn der letzten Runden erfolgten Beschlüsse über die möglichste Zurückhaltung bei neuen Streitschlichtungsverfahren. Selbst wenn dies diesmal nicht erfolgen sollte, löst jeder Antragsteller die Blockade des berührten Themas in den Verhandlungen bis zum Abschluss des ca. 2-jährigen Verfahrens aus, weil die betroffene Partei und allenfalls Mitbetroffene, den Verfahrensausgang abwarten würden, um ihre Verhandlungslinie         überprüfen und korrigieren zu können.

4. Andere Teile der Ministererklärung

Durch den Konnex Handel/Umwelt und das Abkommen über handelsrelevante Aspekte geistiger Eigentumsrechte wird die Landwirtschaft direkt oder indirekt berührt.

· Aus dem bescheidenen EU-Ansatz zu Handel/Umwelt sind keine positiven Auswirkungen auf die Landwirtschaft zu erwarten, selbst, wenn die EU bei den in der Ministererklärung genannten Fragen die bestehenden Widerstände überwinden sollte. Die EU will in der WTO die Außerstreitstellung der in einigen internationalen Umweltabkommen enthaltenen Handelsbeschränkungen erreichen.

· Es wurde die Verpflichtung verankert, aus Umweltmaßnahmen keine neuen Handelsbeschränkungen entstehen zu lassen. Vielmehr droht die vereinbarte Überprüfung der Handelsauswirkungen existenter Handelsmaßnahmen aus Umweltgründen,  Druck auf ihre Lockerung u./o. Beseitigung auszulösen.

· Sofern der analytische Prozess Konkretes zur Auszeichnung aus Umweltgründen erbringen sollte, könnten für die Bioproduktion oder ähnlich kontrollierte Erzeugungen minimale positive Auswirkungen resultieren. Voraussetzung dazu ist ein Konsens beim Abschluss des analytischen Prozesses und zur Abänderung/Klarstellung des WTO-Abkommens über technische Handelsbeschränkungen, d.h. über die Einengung des generellen WTO-Prinzips der Gleichbehandlung gleichartiger Waren, unabhängig von ihrer Herstellungsmethode.

· Herkunftsbezeichnungen bewertet das TRIPS als geistiges Eigentum, ebenso wie die im Biodiversitätsabkommen enthaltenen Schutzbestimmungen, oder das Wissen indigener Völker um Heilpflanzen oder den Schutz und die Verbreitung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (z.B. GMOs).

· Im Gegensatz zu Frankreich und Italien hat die österreichische Landwirtschaft (wegen ihrer Produktions- und Ausfuhrstruktur) nur untergeordnetes Interesse an der Verbesserung des weltweiten Schutzes geografischer Herkunftsbezeichnungen bei Wein und     Spirituosen.

· Eine aus den WTO-Verhandlungen mögliche Vereinbarung über das Inverkehrsetzen von GMOs könnte für die Landwirtschaft Österreichs Konsequenzen erlangen.

· Die Senkung der Industriezölle (u.a. für landwirtschaftlichen Betriebsmittel) wurde nur allgemein vereinbart, aber keine Termine für die Angebotslegung fixiert.

5. Zusammenfassung

Die Vielfalt der Interessen und damit der Divergenzen erschweren den für die Kompromissfindung notwendigen Konsens. Die EU will die Landwirtschaft nicht aus weiteren Reformen und Senkungen ihres Schutz- und Stützungsniveau heraushalten.

Als weltweit zweitgrößter Exporteur an Agrarerzeugnissen hat die EU an der Öffnung der Märkte anderer großes Interesse. Sie hat durch bisherige Freihandelsabkommen (sie können seit der UR den Agrarbereich nicht mehr ganz ausklammern) ihren Außenschutz weit ausgehöhlt. Weitere sind in Vorbereitung (z.B. MERCOSUR
)).

Das EU-Agrarbudget macht zwar nur 1,7 % des gesamten Steueraufkommens der EU und der EU-Staaten aus. Trotzdem versuchen bedeutende Kräfte in der EU die GAP möglichst rasch zu beseitigen, um das Agrarbudget anderen Wirtschaftszweigen widmen zu können. Auch die Finanzminister haben solche Interessen.

Wir stehen erst am Anfang der Verhandlungen, in dieser Phase sind Extrempositionen üblich. Trotzdem ist die Tendenz der künftigen (frühestens 2006, wahrscheinlicher etwas später einsetzenden) Entwicklungen absehbar:

· geringerer Außenschutz, damit Schwächung des EU-internen Marktausgleiches,

· sinkende EU-Preise

· wegen zunehmenden internen Wettbewerb durch steigende Einfuhren,

· um bei sinkenden Außenschutz die Funktion eines Außenschutzes zu wahren,

· zur Senkung des AMS (Abstand zu den Weltmarktpreisen),

· zur Ermöglichung erstattungsfreier Ausfuhren,

· aus den Zollsenkungen aus weiteren Freihandelsabkommen (v.a. MERCO-SUR)2);

· bei geringere Möglichkeiten für Zahlungen zum Ausgleich von Preissenkungen

· wegen der Beschränkung des EU-Agrarbudgets,

· wegen der für die Osterweiterung notwendigen Veränderung der Direktzahlungen,

· zur Senkung des AMS, v.a. bei Einschluss der "blue-box" in künftige Senkungen;

· sinkende Ausfuhrmöglichkeiten unter Erstattungen

· wegen künftiger WTO-Verpflichtungen,

· wegen Vereinbarungen über die Nichtgewährung von Exportsubventionen im präferentiellen Warenverkehr (z.B. 00-Abkommen);

Ab Inkrafttreten der neuen Runde entsteht für die EU der Zwang

· zu niedrigerer Interventionspreise u./o. ihrer quantitativen Beschränkung u./o. ihrer         Beseitigung,

· zur Reduktion der an die Marktordnungen gebundenen Preisausgleiche und Prämien, ihre Senkung auf geringere Anteile der landwirtschaftlichen Erzeugung und ihre weitergehende Abkopplung von Erträgen und Preisen,

· die Notwendigkeiten aus der Erweiterung werden schon vor Inkrafttreten neuer WTO-Ergebnisse in diese Richtung wirken.

Es ergeben sich daher folgende Konsequenzen:

· Verschärfung des Trends zur Extensivierung der Erzeugung in den nicht begünstigten Gebieten der EU und zu ihrer Konzentration in den begünstigten Gebieten;

· damit werden alle bestehenden EU-Anlieferungsbeschränkungen unter Druck kommen, weil sie die rasche Entwicklung der wettbewerbsfähigsten Erzeugungsformen und -gebiete behindern; 

· im Rahmen des limitierten Agrarbudgets der EU wird der Kampf der Produktionszweige um die verbleibenden Stützungen intensiver werden. Je größere Anteile zur Förderung des ländlichen Raumes oder zur Erhaltung einer landwirtschaftlichen Nutzung benachteiligter und/oder weniger wettbewerbsfähiger Gebiete gewidmet werden, desto höher wird der Druck, die Förderung der Landwirtschaft anderer Regionen zu senken.

Es besteht daher von landwirtschaftlicher Seite keinerlei Grund für irgendeine Euphorie über die Eröffnung weiterer WTO-Verhandlungen, denn die Landwirtschaft kann aus ihnen nichts gewinnen.
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�)	Cairns-Gruppe: Australien, Neuseeland, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Guatemala, Kolumbien, Paraguay, Uruguay, Kanada, Südafrika


� )	MERCOSUR: Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und seine Assoziierten Chile und       Bolivien (über 50 % der Agrareinfuhr der EU aus dem MERCOSUR sind bereits zollfrei, allerdings nicht die Kernprodukte der europäischen Landwirtschaft, für die nur vereinzelte Zollkontingente bestehen). Der Abschluss der Warenverhandlungen ist unmittelbar nach Beendigung der nun      eröffneten WTO-Runde vorgesehen.    





